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Robin Rickenbacher

Endlich ist wieder Mäss, end
lich stechen beim Gang durch
die Stadt wieder die Düfte von
geschmolzenem Käse,Würsten
und caramelisiertem Zucker in
die Nase! So gilt auch im Jubi
läumsjahr: Über die Plätze der
Herbstmesse läuft es sich am
besten hungrig und mit gut
gefülltem Portemonnaie.

Doch selbst dann präsentiert
sich den Besucherinnen und
Besuchern eine unlösbare
Aufgabe. Denn Hunger und
Geld sind bei jedem Ausflug
begrenzt.Wo also hin, wenn
überall Feines lockt? Schwierig.
Die BaZ hat sich aufgemacht,
diese Frage zu beantworten,
und sich durch die verschiede
nen Angebote probiert.

Der erste Halt ist für einge
sessene Messegänger ein
altbekannter Ort, die dort
erhältliche Spezialität ein
Klassiker: der Chäsbängel von
derWirtschaft Zihlmann. Seit
Jahren ist der Stand auf dem
Petersplatz zu finden.

Beim Chäsbängel handelt sich
um ein Stück Brot, das wie bei
einem Hotdog in der Mitte
ausgehöhlt ist. Anstatt mit
einemWienerli wird es mit
heissem Fondue gefüllt. Ein
fach – aber sehr schmackhaft.
Das Brot ist perfekt, aussen
knusprig und innen luftig, und
der Käse ist aromatisch. Beim
Essen ist aber Vorsicht geboten.
Denn bei jedem Biss droht der
Käse aus dem Brot zu quellen
und die Schuhe zu ruinieren
oder die Finger zu verbrennen.
Es empfiehlt sich, sich gross
zügig bei dem bereitgestellten
Serviettenspender zu bedienen.
Und sich Zeit zu lassen. Einen
Bängel gibt es für 9.50 Franken.

Weiter geht es mit einem
Schwergewicht unter den
Messespeisen: dem Doppel
decker. Bei Hasi’s Alphütte am

Petersplatz wird dieses Gericht
angeboten. Es handelt sich um
einen Teller Hörnli, über den
zuerst eine grosse Kelle Ge
hacktes und danach eine dicke
Schicht Raclettekäse gegossen
werden. Der Preis ist mit
15 Franken pro Portion stolz.
Ein Apfelmus gibt es für zusätz
liche 1.50 Franken. Es füllt den
Magen aber auch ordentlich.
Den Hosenknopf bereits zu
öffnen und sich zurückzuleh
nen, ist aber keine Option. Es
gibt noch einiges zu probieren.

Eine Pause vom Käse muss
dennoch erst mal sein. Dafür
bietet sich wohl kein Stand so
gut an wie derjenige auf dem
Messeplatz, der sein Angebot
ganz auf Pilze ausgerichtet hat.
Im PilzHüsli gibt es neben der
wilden PilzGugge und dem

Pilzrisotto auch gebratene
Champignons. Diese schmoren
in einem grossen Topf und
werden entweder mit Kräuter
oder Knoblauchsauce serviert.
Simpel, aber unglaublich
schmackhaft. Die im Saft ge
bratenen Pilze sind auch ohne
Sauce eine kulinarische Entde
ckung. Kosten für eine Portion:
9 Franken.

Etwas herzhafter präsentiert
sich das Essen, das beim
nächsten Stand über den
Tresen gereicht wird. Kleine
Fladen aus Hefeteig, die im
heissen Öl zischend frittiert
werden. Langos heisst die
ungarische Spezialität, die am
Messeplatz verkauft wird. Die
Fladen werden klassisch mit
Knoblauchöl und Sauerrahm
angeboten. Für Vegetarier

eignen sich die italienische
Variante mit Tomaten und
Mozzarella oder die griechische
mit Tomaten und Feta.

Die italienische Version über
zeugt, die Tomaten passen sehr
gut zum leicht süsslichen
Hefeteig. Auch der Sauerrahm
ergänzt den Fladen um eine
spannende Geschmacksnote.
12 Franken kostet der italieni
sche Langos, es sind aber auch
günstigere Varianten erhältlich.

Langsam, aber sicher ist der
Magen zum Platzen gefüllt. Ein
wenig Freiraum ist aber noch
vorhanden – freigelassen fürs
Dessert. Dieses steuern Yvonne
und Heinz Allmann bei, die an
ihrem Stand amMesseplatz
frische Apfelchüechli mit Vanil
lesauce verkaufen. Die kleine

Portion gibt es für 7 Franken,
die grosse ist 2 Franken teurer.

Abgerundet wird der kulinari
sche Rundgang mit einem
Glühbier, das überraschend
ähnlich schmeckt wie der Glüh
wein. Im Abgang vielleicht eine
Spur bitterer. Das warme Bier
kommt wie derWein glückli
cherweise ohne Kohlensäure
aus. Diverse Stände bieten das
Glühbier für 6 Franken an.

Danach ist Schluss, aus, fertig.
Das Handtuch wird geworfen,
der Hosengurt gelockert.Wie
nach jedem Besuch bleibt die
Gewissheit, wieder viel zu viel
gegessen zu haben. Und auch
wenn alles vorzüglich war – es
ist wohl nicht nur schlecht,
dass die Herbstmesse nur zwei
Wochen im Jahr stattfindet.

KulinarischeMäss: Von Chäsbängel bis Glühbier
Einkehren Wer über die Plätze der Messe schlendert, sieht viel mehr Essen, als er auch in zwei Wochen
zu sich nehmen könnte. Wir zeigen, wo sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt.

Endlich wieder «Mäss»

Kugelahorn-Drama hat
politisches Nachspiel
Basel Der Grosse Rat hat einen
Antrag der Petitionskommission
unterstützt.Darin geht es umden
Entscheid, die Bäume auf der
mittlerenAllee derMargarethen
strasse zu fällen.DasAnliegen der
Petition, die Bäume zu erhalten,
kann nach erfolgterBaumfällung
zwar nicht mehr erfüllt werden.
Dennochwar eine deutliche Par
lamentsmehrheit der Meinung,
dass der Sachverhalt näher be
leuchtet werden soll. Selbst Re
gierungsrätin Esther Keller als
Vorsteherin desverantwortlichen
Bau undVerkehrsdepartements
nannte es «sinnvoll», nochmals
Stellung zu nehmen. (jam)

222 Parkplätze
werden abgebaut
Basel In BaselStadt können die
Behörden abNovember222 Park
plätze aufAllmend streichen. Für
das Gewerbe in der Allschwiler
strasse entstehen in Seitenstras
sen fünf neue Kurzzeitparkplät

ze.Gegen die geplante Streichung
der Parkplätze in der Adlerstras
se, Allschwilerstrasse, Neubad
strasse,Neuweilerstrasse und an
der Thiersteinerallee seien keine
Rekurse eingegangen, wie das
Basler Bau und Verkehrsdepar
tementmitteilte.DieVerkehrsan
ordnungen seien deshalb rechts
kräftig, und in den kommenden
Wochen würden die Signalisati
ons und Markierungsarbeiten
realisiert. (sda/and)

74Millionen für Ausbau
der Tagesstrukturen
Basel DerGrosse Rat hat gestern
74 Millionen Franken für den
Ausbau der Tagesstrukturen an
den Basler Schulen bewilligt. Ge
plant ist die Bereitstellung von
1400 neuen Betreuungsplätzen.
Die Vorlage war im Grossen Rat
im Grundsatz unumstritten und
wurdemit nur einer Gegenstim
me abgesegnet. Ein Anteil von
53 Millionen Franken fällt auf
Investitionen für Bau und Infra
struktur, 20Millionen fürwieder
kehrende Betriebskosten. (sda)

Nachrichten

Nachdem Covid in diesem Jahr
demKleinbasler Charivari einen
Strich durch die Rechnung ge
macht hat, kehrt es 2022 wieder
auf die Bühne zurück:Vom 5. bis
zum 19. Februar wird die von
Kleinbaslern für Kleinbasler ge
gründeteVorfasnachtsveranstal
tung imVolkshaus stattfinden –
gemäss den3GRegeln.AmMitt
woch stellten Obmann Walter
Studer, Programmchef Erik Jul
liard und Regisseur Lucien Stö
cklin das Programm vor.

Wasmachenwirmit demPro
gramm 2021, das nicht stattfin
den konnte? Das fragten sich die
Entscheidungsträger des Chari
vari und beschlossen, so weit als
möglich alle Formationen, die
bereits für 2021 engagiertworden
waren, wieder auftreten zu las
sen. Mit dabei sein werden also
die SeibiClique, die musikalisch
den klassischen Fasnachtsteil ab

deckt, sowie die Pfeiferinnen
gruppe Schäärede. Zudem zeigen
die Fasnachtszunft Ryburg mit
ihremTambourstar IvanKymund
ausgewählteTambouren desTop
Secret Drum Corps ihr Können.
Erstmals aufderCharivariBühne

stehen die Hunnen als Vertreter
der Guggen, während die der
Kleinbasler Vorfasnachtsveran
staltung stets treuen Gwäägi ihre
Schnitzelbankverse zum Bes
ten geben. «Grosse Vorfreude»
herrscht bei Regisseur Lucien

Stöcklin: Nächsten Dienstag be
ginnen für ihn und das Schau
spielensemble die Proben. Das
Publikumwird mit den vertrau
ten Gesichtern rechnen dürfen:
Tim Koechlin, Tatjana Pietro
paolo, Stephanie Schluchter,
Martin Stich, BeatriceWaldis und
Olivia Zimmerli.

GrossesThemawird natürlich
Covid sein, aber unter anderem
auch der Basler Dialekt und die
Fasnacht aus der Sicht eines Kin
des, das seit drei Jahren darauf
wartet, endlich Fasnachtmachen
zu können.

Dominik Heitz

Glaibasler Charivari: Volkshaus,
5. bis 19. Februar 2022, jeweils
20 Uhr (sonntags um 18 Uhr und am
15. Februar zusätzlich um 15 Uhr).
Heute beginnt der Vorverkauf der
über 9200 Tickets. www.charivari.ch

Das Charivari leuchtet wieder
Kleinbasler Vorfasnachtsshow Die Organisatoren freuen sich auf die Ausgabe 2022,
nachdem sie dieses Jahr pandemiebedingt aussetzen mussten.

Die Queen lädt Basler Tambouren ein

Das Basler Top Secret Drum
Corps hat im Namen der engli-
schen Königin Elisabeth II. eine
Einladung zum 70-Jahr-Jubiläum
ihrer Thronbesteigung im Jahr
2022 erhalten. Erik Julliard, Leiter
des Top Secret Drum Corps, sagte
zur BaZ, dass man noch nicht
zugesagt habe. Zuerst gelte es,
terminliche Abklärungen in Bezug
auf die Ferientage der Tambouren
zu treffen, denn die exklusive
Trommlergruppe ist im nächsten
Jahr bereits am Basel Tattoo und

am Royal Edinburgh Military
Tattoo engagiert. «Wir werden
aber sicher einenWeg finden, um
auch am Jubiläumsanlass der
Queen teilzunehmen.»

Das Top Secret Drum Corps ist
eine der favorisierten Tambouren-
formationen der Queen; schon vor
fünf Jahren konnte das Corps vor
der Queen seine Trommelkunst
zeigen: Im Rahmen des 90. Ge-
burtstags der englischen Königin
hatten die Basler einen Auftritt am
Windsor Castle Royal Tattoo. (hei)

Ein Klassiker der Herbstmesse: Der Chäsbängel kann seit Jahren beim Petersplatz genossen werden. Foto: Nicole Pont

Unglaublich schmackhaft: Eine
Portion gebratener Champignons.
Fotos: Robin Rickenbacher

Apfelchüechli mit Vanillesauce.

Bewertung

Service: keiner, Standbetreiber
aber durchwegs freundlich
Essen: herzhaft, traditionell und
an allen Ständen schmackhaft
Preis: für eine Messe
durchschnittlich
Ambiente: einzigartig
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«Stiefmütterlich behandelt» habe
die Baselbieter Sicherheitsdirek-
tion (SiD) dieAngelegenheit und
den «Sachverhalt ungenügend
abgeklärt». Mit solchen wenig
schmeichelhaften Begriffen hat
das Baselbieter Kantonsgericht
am Mittwoch die Arbeit der SiD
im Zusammenhang mit einem
Fall möglicher Staatshaftung in
einer Konkursangelegenheit ta-
xiert. Die mit dem Fall befasste
AbteilungVerfassungs- undVer-
waltungsrecht sah sich jedenfalls
ausserstande, einmaterielles Ur-
teil zu fällen, und wies den Fall
an die Vorinstanz zurück.

Jetzt muss die SiD über die
Bücher und die notwendigen
Sachverhaltsabklärungen vor-
nehmen. Sie trägt die Gerichts-
kosten von 2000 Franken und
muss dem Beschwerdeführer
eine Parteientschädigung von
3500 Franken bezahlen.

Das Ingenieurunternehmen L.
ging im Jahr 2017 in Konkurs. Zu
einem früheren Zeitpunkt – im
Jahr 2015 – hatte der Hauptakti-
onär und Firmeninhaber von L.
Forderungen des Unternehmens
in der Höhe von rund 130’000
Franken an die beiden Haus-
banken abgetreten, um Kredite
zu erhaltenundZahlungsschwie-
rigkeiten zu vermeiden.Die Kon-
kursverwaltung beanstandete
nichts an diesen Abtretungen.

War die Firma überschuldet?
Demgegenüber sah die Holding-
gesellschaft, zu der die Firma L.
gehörte, darin eine unerlaubte
Begünstigung der Banken und
forderte das Geld zurück. Mitt-
lerweile war aber die Forderung
verjährt.Und darin, dass die Kon-
kursverwaltung nichts unter-
nommen hatte, um die Verjäh-
rung zu unterbrechen, sah die

Holding einen Fall von Staatshaf-
tung undmachte einen Schaden
von 130’000 Franken geltend.
Pikant dabei: DerHauptaktionär
und Verwaltungsratspräsident
des konkursiten Ingenieurunter-
nehmens ist identisch mit dem
HauptaktionärundVerwaltungs-
ratspräsidenten der Holding.

Die Sicherheitsdirektion lehn-
te die Forderung im Dezember
2020 rundherum ab. Sie sah im
Handeln derKonkursverwaltung
keinerlei Grund für eine Staats-
haftung, weil es zum Zeitpunkt
der Forderungsabtretung nur
um die Überbrückung eines
Liquiditätsengpasses gegangen
sei. Dagegen erhob die Holding-
gesellschaft Beschwerde beim
Kantonsgericht.

Zentrale Frage im vorliegen-
den Fall ist somit: War das Inge-
nieurunternehmen L. zum Zeit-
punkt der Forderungsabtretung

an die Banken bereits überschul-
det oder nicht? In ersterem Fall
hätte dieAbtretung nämlich nicht
mehr erfolgen dürfen. Und im
zweiten Fall bestünde keinAnlass
für eine Staatshaftung. Genau
diese zentralenAbklärungen aber
hat die Sicherheitsdirektion nicht
vorgenommen. «Dabei hätte der
Sachverhaltmit einemGutachten
problemlos geklärt werden kön-
nen», sagte der referierendeRich-
ter Claude Jeanneret. Indem sie
die notwendigen Abklärungen
unterlassen hat,verletzte dieVor-
instanz den sogenannten Unter-
suchungsgrundsatz,weshalb die
Beschwerde mit fünf zu null
Stimmen gutgeheissen und die
Sache zurNeubeurteilung an die
SiD zurückgewiesen wurde.

Ein Gegenantrag des Vorsit-
zenden Daniel Ivanov auf Ableh-
nung der Beschwerde wegen
Rechtsmissbrauchs,weil die Per-

«Sachverhalt ungenügend abgeklärt»
Konkurs wird zum Justizfall Die Baselbieter Sicherheitsdirektion hat bei der Beurteilung eines Konkursfalls gepatzt.
Sie wird deshalb vom Kantonsgericht gerüffelt undmuss 5500 Franken an Gerichts- und Entschädigungskosten übernehmen.

Thomas Dähler

Mit der vom Lehrernetzwerk
SchweizunterstütztenBeschwer-
de bekämpfen Gegnerinnen und
Gegner der aktuellen Corona-
Politik die Schutzmassnahmen
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW). Das Lehrer-
netzwerk ist einVerein von Leh-
rerinnen und Lehrern, der seiner
Ansicht nach unverhältnismäs-
sigeMassnahmengegenCovid-19
bekämpft – im Interesse des
Wohls von Kindern und jungen
Erwachsenen.

Im Zentrum steht dabei die
Verteidigung der Grundrechte
und der Unterrichtsqualität in
den Volksschulen, den Mittel-
schulen und den Hochschulen.
Rechtlich bekämpft hat der Ver-
ein bisher dieMaskenpflicht ein-
zelner Schulen, den Ausschluss
von Schülern vom Unterricht
undweitere Sondermassnahmen
in Schulen. Der Verein steht
zudem betroffenen Lehrkräften
und Eltern bei.

Streit um aufschiebende
Wirkung
Die Beschwerde gegen die Zerti-
fikatspflicht an der FHNWist die
zweite gegen eine Fachhoch-
schule.Vor zweiWochenwurden
bereits Rechtsmittel gegen die
Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften ergrif-
fen. Im Fall der FHNW stellen
sich die Beschwerdeführenden
auf den Standpunkt, dass Daniel
Halter als Vizepräsident Hoch-
schulentwicklung gar nicht zu-
ständig gewesen sei, «imAllein-
gang» ein Schutzkonzept zu
erlassen. Der Erlass des Schutz-
konzepts liege in der operativen
Kompetenz des Direktionspräsi-
denten beziehungsweise seines
Stellvertreters, führte jedoch am
Mittwoch FHNW-Kommunikati-
onsleiterDominik Lehmann aus.

Nach Auffassung des Lehrer-
netzwerks ist die Zertifikats-

pflicht an der FHNWjetztwegen
der Beschwerde zwingend auf-
geschoben.Die FHNWhat jedoch
am Mittwoch bestätigt, dass sie
die aufschiebende Wirkung der
Beschwerde nicht anerkenne.
Der Stellvertreter des Direktions-
präsidenten habe die weitere
Gültigkeit des Schutzkonzepts
und damit die Zertifikatspflicht
bestätigt.

InhaltlichgreiftdieBeschwerde
dreiAspekte des Schutzkonzepts
der FHNW an. Die Beschwerde-
führerinnen stellen sich auf den
Standpunkt, dasswiderrechtlich
medizinische Daten von Studie-
renden und Mitarbeitenden ge-
sammelt würden. Die Ungleich-
behandlung von Geimpften und
Ungeimpften sei zudem im kon-
kreten Fall sachlich nicht be-
gründet.

Das Schutzkonzept verletze das
Epidemiengesetz des Bundes.
Rechtsanwältin Silja Meyer ver-
weist auf den Paragrafen, in dem
festgehaltenwird, dass Impfun-
gen nur bei gefährdeten Bevöl-
kerungsgruppen, bei besonders
exponierten Personen und bei
Personen, die bestimmte Tätig-
keiten ausüben, für obligatorisch
erklärt werden dürfen.

Moniert wird damit de facto
eine indirekte Impfpflicht für
Studierende undAngestellte. Kri-
tisiertwird auch, dass die FHNW
Studierenden und Mitarbeiten-
den zwar kostenlose PCR-Tests
anbiete und mit diesen den

Zugang gewähre, zurMensa und
zur Bibliothek aber nur jene zu-
lasse, die ein offizielles Zertifikat
vorwiesen.

DenVorwurf, die FHNWwür-
de widerrechtlich Daten sam-
meln, wies die FHNW am Mitt-
woch umgehend zurück. Studie-
rende und Mitarbeitende, die
sich an der FHNWtesten liessen,
gäben ihr Einverständnis, dass
ihreAnmeldedaten an der FHNW
erfasstwürden.Die Resultate der
Tests erhalte die FHNWnicht; sie
gingen nur an die jeweils getes-
tete Person, erklärte Kommuni-
kationsleiter Lehmann.

Keine durchgehende
Kontrolle
Die FHNW kontrolliert die Zer-
tifikatspflicht nicht systematisch
bei jedem Betreten eines ihrer
Gebäude. Es sei nicht möglich,
sämtliche Gebäudeeingänge der
FHNWdurchgehend zu kontrol-
lieren, sagt Lehmann. Eswürden
im Sinne eines möglichst hohen
Gesundheitsschutzes Stichkon-
trollen vorgenommen.

An der FHNW gilt deswegen
trotz der Zertifikatspflicht ent-
gegen der Verordnung des Bun-
desrats weiterhin gleichzeitig
auch eine Maskenpflicht. «Do-
zierende haben die Möglichkeit,
in ihren Veranstaltungen eine
Kontrolle der gültigen Nachwei-
se bei allen Teilnehmenden
durchzuführen», erklärt Leh-
mann. Verfügten alle Teilneh-
menden über einen gültigen
Nachweis, könne mit dem Ein-
verständnis allerTeilnehmenden
für die jeweilige Veranstaltung
auf das Tragen von Schutzmas-
ken verzichtet werden.

Die eingereichte Beschwerde
geht nun an die Beschwerde-
kommission derFHNW.Das Leh-
rernetzwerk hoffe, dass im Be-
schwerdeverfahren derwachsen-
denUnvernunft Grenzen gesetzt
würden, heisst es in derMedien-
mitteilung vom Mittwoch.

Fachhochschule Nordwestschweiz gerät
wegen Zertifikatspflicht unter Druck
Lehrernetzwerk Schweiz wird aktiv Eine Dozentin und eine Studentin reichen
eine umfangreiche Beschwerde gegen das Schutzkonzept der FHNW ein.

Zugang zu den Gebäuden der FHNW – im Bild der Standort Muttenz – erhält mit wenigen Ausnahmen
nur noch, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Foto: Domink Plüss

ANZEIGE

son des seinerzeitigen Forde-
rungsabtretendenunddie des Be-
schwerdeführers identisch sind,
wurdewieder zurückgezogen.Die
Klärung des Rechtsmissbrauchs
unter den gegebenenUmständen
wurde als zu heikel erachtet.

Thomas Gubler

«Der Sachverhalt
hättemit
einemGutachten
problemlos geklärt
werden können.»
Claude Jeanneret
Referierender Richter

Moniert wird
de facto eine
indirekte
Impfpflicht
für Studierende
und Angestellte.

ACC Am Claraplatz Zahnklinik
Dr. D. J Marschall, Dr. M. Koffu, Dr. P. Häring et al.

061 833 80 00 oder Online

Zahnimplantate mit Krone ab CHF 2990
Jetzt NEU: BLX-Implantate von Straumann
für Patienten mit wenig Eigenknochen, für zahlreiche

Fälle, wo bisher Implantate nicht möglich waren
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